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AUSGLEICHSFLÄCHE A3           M 1:2000
FL.NR.116  GEMARKUNG HAGENRIED
Ausgestaltung als Storchenbiotop

Kleingewässermosaik, Muldentiefe max. 40cm im Schwankungsbereich des 
Grundwassers.

Magerrasen Kräuterreich, extensive Wiesenmischung, Ausgestaltung der Oberfläche 
mähbar, keine Düngung und Pflanzenschutzmittel, jährlich 2x mähen 
(mitte Juni und August) mit entfernung des Mähguts. Alternativ extensive Beweidung 
mit seltenen und vom aussterben bedrohten Rinderrassen oder Schafen.

AUSGLEICHSFLÄCHE A4           M 1:2000
FL.NR. 2971/4 GEMARKUNG MÜNSTERHAUSEN
Ausgestaltung als Storchenbiotop

Kleingewässermosaik, Muldentiefe max. 40cm im Schwankungsbereich des 
Grundwassers.

Magerrasen Kräuterreich, extensive Wiesenmischung, Ausgestaltung der Oberfläche 
mähbar, keine Düngung und Pflanzenschutzmittel, jährlich 2x mähen 
(mitte Juni und August) mit entfernung des Mähguts. Alternativ extensive Beweidung 
mit seltenen und vom aussterben bedrohten Rinderrassen oder Schafen.

MI

Gewerbegebiet mit Emissionsbeschränkungen (GEb) 
im Sinne des § 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), 
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548) geändert worden ist. Die Ausnahmen 
des § 8 Abs. 3 Ziff. 3 BauNVO sind nicht zugelassen. 
Betriebsleiterwohnungen nach § 8 Abs. 3 Ziffer 1, 
sind zugelassen.

Gewerbegebiet mit Emissionsbeschränkungen (GEb) 
im Sinne des § 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), 
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548) geändert worden ist. Die Ausnahmen 
des § 8 Abs. 3 Ziff. 3 BauNVO sind nicht zugelassen. 
Betriebsleiterwohnungen nach § 8 Abs. 3 Ziffer 1, 
sind zugelassen.

Mischgebiet (MI) im Sinne des § 6 der 
Baunutzungsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), 
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548) geändert worden ist.. Die Nutzungen des 
§ 6 Abs. 2 Ziffer 7 und 8 sind nicht zugelassen. Die 
Ausnahmen des § 6 Abs. 3 BauNVO sind nicht zugelassen. 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

GEb1

GEb2

GEb3

GEb4

ZEICHENERKLÄRUNG

Festsetzungen

Offene Bauweise ( nach § 22 Abs 2 BauNVO )
( siehe Ziffer 4.2 der textlichen Festsetzungen )

Baugrenze

-Trennlinie zwischen GEb 3 und 
 GEb 4 (spätere Erschliesung)

-Trennlinie zwischen GEb 1 und 
 GEb 2 (zusätzliche Höhenfestlegung)

FD = Flachdach

SD = Satteldach

DN = Dachneigung
siehe Satzung

PD = Pultdach

WD = Walmdach

ZD = Zeltdach

3. BAUWEISE, BAUGRENZEN

4. BAUGESTALTUNG

Strassenbegrenzungslinie

5. VERKEHRSFLÄCHEN

Strassenverkehrsflächen

6. GRÜNFLÄCHEN

öffentliche Grünflächen

private Grünflächen

Flächen für Massnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur u. Landschaft

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung
( Fuß- und Radwege )

Umgrenzung von Flächen mit 
Bindungen für Bepflanzungen

Grundflächenzahlen GRZ

Wandhöhe über natürlichem Gelände gemessen an der Hauskante
          gemäß Art 6 Abs 3 S. 2 und 3 BayBO

Firsthöhe über natürlichem Gelände
          gemessen an der Hausunterseite

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

MI      0,6
GEb   0,8

Geschoßflächenzahlen GFZ
GEb / MI    1,0

Rückhaltemulde

Bäume zu pflanzen

Bäume zu erhalten

Grabenmulde
A1 Ausgleichsfläche

7. VERSORGUNGSANLAGEN
Best. Wasserleitung
unterirdisch

Ausgleichsfläche

bereichs des Bebauungsplans
Grenze des räumlichen Geltungs-

8. SONSTIGE FESTSETZUNGEN

9. FESTGESETZTE SCHALLEISTUNGSPEGEL
( LT. SATZUNG )

Maßzahlen in Metern
6,00

10. HINWEISE

vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

Überschneidungsbereich mit dem B-Plan
"Ortsumfahrung Münsterhausen im
Zuge der St2025"

Höhenschichtlinie mit Höhenkoten520

bestehende Flurstücksgrenzen

Lage bestehender Gebäude

geplante Umgehungsstraße

Griesbachgraben
Sohlhöhe darf nicht verändert werden

946 Flurnummern

Maßlinie

Trafostation

          siehe Satzung unter 2.5 Wandhöhen

          siehe Satzung unter 2.6 Firsthöhen

Kann erst nach Fertigstellung der 
OrtsumfahrungSt 2025 Münsterhausen 
erschlossen werden.

Abbildung A: Lageplan Teilflächen

Fläche mit Immissionsbeschränkungen, in diesem Bereich sind 
schutzbedürftige Aufenthaltsräume in Gebäuden auf der
Lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen.
Ist dies nicht möglich, so muß Gemäß DIN 4109 bzw.
VDI Richtlinie 2719 eine ausreichende Schalldämmung 
der Außenwände nachgewiesen werden.

Im Gewerbegebiet sind Betriebe, Anlagen und Nutzungen nur zulässig, 
wenn deren, von dem jeweiligen Betriebsgrundstück abgestrahlten 
Schallemissionen, die in nachfolgender Tabelle genannten
Emissionskontingent LEK nach DIN 45691, vom Dezember 2006, weder 
tags (06.00-22.00 Uhr) noch nachts (22.00-06.00 Uhr) überschreiten. 
Flächen, für die eine gewerbliche Nutzung ausgeschlossen sind 
(z.B. öffentliche Verkehrsflächen, Grünflächen) sind von der 
Kontingentgliederung ausgenommen.

Die Prüfung der Einhaltung der maximal zulässigen Emissionskontingente 
LEK erfolgt nach DIN 45691 (2006-12), Abschnitt 5, unter Berücksichtigung 
der Größe der emittierenden Fläche und dem Abstand vom Immissionsort, 
ausschließlih unter Berücksichtigung der geometrischen 
Ausbreitungsdämpfung (10 log (4TTS²)

Bei Vorhaben, denen neur ein Teil einer Teilfläche zuzuordnen ist, bzw. 
bei Vorhaben, denen mehrere Teilflächen oder Teile zuzuordnen sind, sind 
die Immissionskontingente LIK nach Kap. 5 der DIN 45691 zu ermitteln.

Der Nachweis der Einhaltung, der sich aus den Emissionskontingenten 
LEK ergebenden zulässigen Geräuschimmissionskontingente LIK der 
einzelnen Betriebe, ist für Immissionsorte im Sinne von Nr. 2.3 der 
TA-Lärm an den nächstgelegenen Baugrenzen oder Gebäudef
assaden, der außerhalb des Plangebiets liegenden Nutzungen, in denen 
sich Fenster von Aufenthaltsräumen befinden oder auf Grund von 
Planungsrecht entstehen können, zu führen.

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen 
des Bebauungsplans, wenn der Beurteilungspegel Lr,j den 
Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um 
mindestens 15 dB unterschreitet.

Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Bereichen, mit Überschreitung 
der maßgebenden Orientierungswerte der DIN 18005 (Beiblatt) im GEb 4 
entlang der Westumfahrung St 2025 sind schutzbedürftige Aufenthaltsräume 
auf der lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen. Ist dies nicht mögl
ich, ist ein Nachweis ausreichender Schalldämmung der gewählten 
Außenbauteilkonstruktionen nach dem Verfahren der VDI-Richtlinie 2719, 
Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen,bzw DIN 4109 
zu führen. 

Tabelle A Emissionskontingent LEK für den Tag (06.00-22.00 Uhr) 
und die Nacht (22.00-06.00 Uhr) in dB(A)

Verfahrensvermerke

Der Marktrat hat in der Sitzung vom 05.03.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 09.03.2018 bekannt gemacht.

Öffentliche Auslegungen

1. Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 05.03.2018 wurde mit der Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.03.2018 bis 25.04.2018 zum Zweiten mal öffentlich ausgelegt

Beteiligung Träger öffentlicher Belange

1. Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 05.03.2018 wurden die Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.03.2018 bis 07.04.2018 beteiligt.

Der Markt Münsterhausen hat mit Beschluss des Marktrats vom 07.05.2018 den 
Bebauungsplan gemäß § 10 Abs.1 BauGB in der Fassung vom 05.03.2018 mit redaktionellen Änderungen 
vom 07.05.2018 als Satzung beschlossen.

Markt Münsterhausen, den..................................................

..............................................................................................
Unterschrift 1. Bürgermeister Robert Hartinger

Der Bebauungsplan wurde ausgefertigt am ..........................

Markt Münsterhausen, den..................................................

..............................................................................................
Unterschrift 1. Bürgermeister Robert Hartinger

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ........................................... 
gemäß § 10 Abs.3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Markt Münsterhausen, den..................................................

..............................................................................................
Unterschrift 1. Bürgermeister Robert Hartinger

Der Bebauungsplan ist damit rechtkräftig in Kraft getreten.

Markt Münsterhausen, den..................................................

..............................................................................................
Unterschrift 1. Bürgermeister Robert Hartinger
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